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Hansestadt Stralsund             Stralsund, 28.06.2006 
Der Kreiswahlleiter 
Wahlkreis 26 
Stralsund II 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Sitzung des Kreiswahlausschusses  
für die Zulassung der Wahlvorschläge

Der Kreiswahlausschuss entscheidet nach § 27 Absatz 1 Landeswahlge-
setz (LWG) über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge im Wahlkreis 26 
Stralsund II für die Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am
17. September 2006. 

Die Sitzung findet am 04. August 2006 um 10.00 Uhr im Konferenzsaal 
des Rathauses,  Alter Markt, in der Hansestadt Stralsund statt. 

Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. 

gez. Lastovka

Öffentliche Bekanntmachung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 

der Hansestadt Stralsund 
„Molkerei an der Greifswalder Chaussee“ 

Beschluss- Nr. 2006-IV-06-0583 vom 22.06.2006
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 22.06.2006 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 als Satzung.  

Das ca. 2,0 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Süd, Stadtteil Anders-
hof. und wird begrenzt im Norden durch die Bebauung des Andershofer 
Ufers, im Nordosten durch die Greifswalder Chaussee sowie durch das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Molkerei, im Südwesten durch das   
ehemalige Gärtnereigelände und im Süden durch die Ahornstraße.
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Pla-
nungsrecht für Einfamilienhäuser. 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 10.07.2006 

Öffentliche Bekanntmachung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29  

der Hansestadt Stralsund 
„Ehemalige Zuckerfabrik

im Stadtteil Frankenvorstadt“ 
Beschluss- Nr. 2006-IV-06-0584 vom 22.06.2006

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 22.06.2006 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 als Satzung.  

Das ca. 0,78 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken, Stadtteil 
Frankenvorstadt, und wird begrenzt im Norden durch den Sichelweg, im 
Nordosten durch die Karl-Marx-Straße sowie im Westen und Süden
durch Brachland der ehemaligen Zuckerfabrik.  
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Pla-
nungsrecht für das Nahversorgungszentrum. 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 10.07.2006 

Öffentliche Bekanntmachung 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29  

der Hansestadt Stralsund 
„Ehemalige Zuckerfabrik

im Stadtteil Frankenvorstadt“ 
Beschluss- Nr. 2006-IV-05-0555 vom 08.06.2006

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 08.06.2006 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 als Satzung.  

Das ca. 6,4 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken, Stadtteil 
Frankenvorstadt, und wird begrenzt im Norden durch die vorhandenen
Reihenhäuser an der Straße „Alte Zuckerfabrik“ und durch die Gentz-
kowstraße, im Osten durch den Sichelweg und das Nahversorgungs-
zentrum, sowie im Westen und Süden durch die Bahnhofstraße.  
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Pla-
nungs- und Baurecht für Einfamilienhäuser und für eine Seniorenwohn-
anlage. 
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Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist. 

Stralsund, 10.07.2006 

Öffentliche Bekanntmachung 
der ersten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30b 

der Hansestadt Stralsund 
„Sondergebiet Umschlaghafen im ehemaligen 

Werftbereich“ 
Beschluss- Nr. 2005-IV-09-0470 vom 13.12.2005

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 13.12.2005 
den Bebauungsplan Nr. 30b als Satzung.  
Das ca. 8,7 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken, Stadtteil 
Franken Mitte südwestlich der Ziegelgrabenbrücke, und wird begrenzt 
im Norden und Westen durch den Bahndamm der Deutschen Bahn AG, 
im Osten durch den Strelasund und im Süden durch die Volkswerft.
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Erweiterung des Süd-
hafens. 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 24.05.2006 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes Nr. 30c  

der Hansestadt Stralsund 
„Maritimer Gewerbepark Franzenshöhe“ 

Beschluss- Nr. 2006-IV-06-0580 vom 22.06.2006

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 22.06.2006 
den o. g. Bebauungsplan Nr. 30c als Satzung.  
Das ca. 22,2 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken, Stadtteil 
Franken Mitte, und wird begrenzt im Norden durch die Volkswerft, im
Osten durch den Strelasund, im Süden durch die Straße „Franzenshö-
he“, die Justizvollzugsanstalt und durch den Sportboothafen Franzens-
höhe  und im Westen durch Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG.
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Pla-
nungs- und Baurecht für das maritime Industrie- und Gewerbegebiet. 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 10.07.2006 



Öffentliche Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes Nr. 38 der Hansestadt Stralsund

„Hafen und Uferbereich an der Schwedenschanze“ 
Beschluss-Nr. 2006-IV-05-0556 vom 08.06.2006

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 08.06.2006 
den Bebauungsplan Nr. 38 als Satzung.  
Das ca. 12,7 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Knieper, in Knie-
per Nord östlich der Fachhochschule und des Berufsförderungswerkes 
Stralsund. Es wird begrenzt im Norden durch freies Ackerland, im Osten 
durch den Strelasund, im Süden durch das städtische Freibad, im Wes-
ten durch die Studentensiedlung „Holzhausen“, die Fachhochschule,
das Berufsförderungswerk Stralsund, die Kleingartenanlage „Alte 
Schwedenschanze“ e.V. und das Bau- und Bodendenkmal Schweden-
schanze. 
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Ausbau des ehemaligen Marinehafens 
Schwedenschanze zu einem modernen Wassersportzentrum zu schaf-
fen sowie im Geltungsbereich die Trasse für den in nördlicher Verlänge-
rung der Sundpromenade geplanten uferbegleitenden Rad- und Fußweg 
zu sichern.  
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

 Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 10.07.2006 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 

der Hansestadt Stralsund 
„Wohnbebauung Andershof / Drigger Weg“

Beschluss-Nr. 2006-IV-06-0581 vom 22.06.2006
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 22.06.2006 
den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48 als Satzung.  
Das ca. 2,8 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Süd, Stadtteil An-
dershof, und wird begrenzt durch einen Sportplatz im Nordwesten, die 
Bungalowsiedlung „Sundblick e.V.“ und ein Regenrückhaltebecken im 
Nordosten sowie einer Brachfläche im Südosten. 
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines all-
gemeinen Wohngebietes.  
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindlichen  

Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Planung und 
Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche aufgrund von Festsetzungen im oben genannten Plan
nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichti-
gen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der
Fassung vom 22. Januar 1998 bezeichneten landesrechtlichen Vor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verlet-
zung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 10.07.2006 

1. Erweiterung der Satzung der Hansestadt Stralsund 
über das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet

„Altstadtinsel“ um Teile der Frankenvorstadt 
- Sanierungssatzung - 

Beschluss-Nr. 2006-IV-06-0582 vom 22.06.2006
Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V S. 640), und des 
§ 142 Abs.1 i.V.m. Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer
Sitzung am 22.06.2006 folgende Satzung beschlossen: 

Die Satzung der Hansestadt Stralsund über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes „Altstadtinsel“ vom 10.03.1992 wird durch die
1. Erweiterung der Satzung wie folgt geändert: 

§ 1  
Festlegung des Sanierungsgebietes 

(1) In dem Erweiterungsgebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 
Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen we-
sentlich verbessert und umgestaltet werden. Das 35,78  ha umfassende
Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und in den 
Geltungsbereich des bereits förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 
„Altstadtinsel“ einbezogen. 
(2) Das Erweiterungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstückstei-
le innerhalb der im Lageplan vom 28.02.06 im Maßstab ca. 1:10 000
durch eine schwarze Linie gekennzeichneten vom übrigen Stadtgebiet
abgegrenzten Fläche.
Der Lageplan vom 28.02.2006 ist Bestandteil dieser Satzung  und als An-
lage beigefügt. 

§ 2 
Sanierungsverfahren 

Die Sanierungsmaßnahme in dem Erweiterungsgebiet wird unter An-
wendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152
bis 156 a BauGB durchgeführt. 
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§ 3  
Inkrafttreten 

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntma-
chung rechtsverbindlich. 

Stralsund, 10.07.2006 

Die Anlage zur Sanierungssatzung ist abgebildet auf Seite 6 
(nicht maßstabsgerecht). 

Ungültigkeit eines Dienstausweises 
Der Dienstausweis Nr. 05 / 95 der Hansestadt Stralsund wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

Stralsund, 28.06.2006 

gez. Gawoehns 

Jahresabschluss  2005 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz

Bekanntmachung der Stralsunder Hafen- und Lagerhaus GmbH
I. Der Jahresabschluss 2005 der Stralsunder Hafen- und Lagerhaus

GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Schlage & CO. OHG geprüft und am 03.03.2006 mit folgendem 
Bestätigungsvermerk versehen :

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben zu we-
sentlichen Beanstandungen keinen Anlass. 

II. Die Gesellschafterversammlung der Stralsunder Hafen- und La-
gerhaus GmbH hat am 19.04.06 den Bericht des Aufsichtsrates an
die Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2005 zur
Kenntnis genommen und den Jahresabschluss 2005 festgestellt. 
Der Lagebericht wurde genehmigt.

III. Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom 16.05.2006 
dazu Folgendes festgestellt: 
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach kursori-
scher Prüfung frei (§16 Abs. 3 KPG). 

IV. Der Jahresabschluss 2005 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage in
den Geschäftsräumen der Stralsunder Hafen- und Lagerhaus GmbH,
Hafenstr. 20, in Stralsund öffentlich  ausgelegt. 

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2005 am 05.04.06 dem Amtsgericht Stral-
sund unter der HRB-Nr. 60 eingereicht zu haben. 

Stralsund,  30.06.06 

gez. Ostenberg 
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2005 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz

Bekanntmachung der Nahverkehr Stralsund GmbH
I. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 der Nahverkehr 
Stralsund GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „PwC
Deutsche Revision AG“ geprüft und mit Datum vom 21. März 2006 fol-
gender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht der Nahverkehr Stralsund GmbH, Stralsund, für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Ver-
antwortung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen ü-
ber mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen des Geschäftsführers so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
Daneben erteilen wir gemäß § 16 Abs. 4 KPG folgenden Bestätigungs-
vermerk: 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer
pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang
mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu
wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.“ 

II. Der Landesrechnungshof M – V hat mit Schreiben vom 20. Juni 2006
dazu Folgendes festgestellt: 
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfbericht nach kursorischer Prü-
fung frei (§ 16 Abs. 3 KPG). 

III. Die Gesellschafterversammlung der Nahverkehr Stralsund GmbH hat
am  28.04.2006 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Beschluss des Auf-
sichtsrates zur Kenntnis. 

2. Die Gesellschafterversammlung stellt den auf den 31.12.2005
aufgestellten, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2005 fest. 

3. Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Lagebericht. 

4. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird Entlastung er-
teilt. 

IV. Der Jahresabschluss 2005 und der Lagebericht werden vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage
in den Geschäftsräumen der Nahverkehr Stralsund GmbH, Am Um-
spannwerk 13 in 18439 Stralsund öffentlich ausgelegt. 

Stralsund, 27. 06.2006 

gez. Pohsin 
Geschäftsführer
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Anlage zur Sanierungssatzung
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